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Änderungsantrag 
der Abgeordneten Frau Vennegerts und der Fraktion DIE GRÜNEN 

zur zweiten Beratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1990 

hier: Einzelplan 09 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft 
— Drucksachen 11/ 5000 Anlage, 11/ 5559,11 / 5581 — 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Kapitel 09 02 Titelgruppe 12 — Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur" — wird der Ansatz des 
Titels 882 82 um 200 Mio. DM erhöht. 

In die Erläuterung wird aufgenommen: 

,Die Erhöhung des Mittelansatzes ist gekoppelt an eine Reform 
des Instrumentariums der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur" .' 

Bonn, den 23. November 1989 

Frau Vennegerts 
Dr. Lippelt (Hannover), Frau Oesterle-Schwerin, Frau Dr. Vollmer und Fraktion 

Begründung 

Nicht zuletzt durch die von der Finanzpolitik des Bundes gesetz-
ten Rahmendaten haben sich die Wirtschafts- und Lebensbedin-
gungen zwischen den Regionen in der Bundesrepublik Deutsch-
land weiter auseinanderentwickelt. Die Gemeinschaftsaufgabe 
stellt hinsichtlich der Transparenz des Förderprofils, ihres koope-
rativen Charakters und des Ausmaßes der Erfolgskontrolle einen 
geeigneten Ausgangspunkt für die regionale Wirtschaftsförde-
rung dar. Allerdings zeigt die Praxis der vergangenen Jahre, daß 
das überbrachte Instrumentarium ungeeignet ist 

— für die Bewältigung von Entwicklungsschwächen in Regionen 
mit Standortschwerpunkten für indust rielle Krisensektoren und 

— für die Beförderung endogener Entwicklungspotentiale in 
Regionen mit unterdurchschnittlicher Wirtschaftsaktivität. 

Die Reform des Instrumentariums sollte sich insbesondere erstrek-
ken auf 
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1. die Aufnahme von Umweltbedingungen/-dienstleistungen 
bzw. Sozialbedingungen/-versorgung in einer Region als 
zusätzliche Indikatorenschwerpunkte bei der Fördergebietsab-
grenzung; 

2. die Aufgabe des starren Schwerpunktprinzips zugunsten flexi-
bier regionaler Entwicklungsmöglichkeiten (z. B. Gemeinde-
pools); 

3. Verzicht auf die Leitvorstellung des Exportbasiskonzepts, das 
die Förderung regionaler Eigenständigkeit diskriminiert; 

4. die Ersetzung der pauschalen Förderung privater Investitionen 
durch eine gezielt an qualitativen Arbeitsmarkt- und Umwelt-
effekten orientierte Förderung; 

5. die Aufwertung und Umorientierung der Infrastrukturförde-
rung durch den Aufbau eines Komplexes produktionsbezoge-
ner Dienstleistungen (bei Abwägung möglicher ökologischer 
und sozialer Risiken) einerseits und der Förderung auch der 
haushaltsbezogenen Infrastruktur andererseits. 


